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Übersicht 
 
 
I. Welche Verfassung hat Europa? 
 
1. Ausgangslage im Mai 2004 
 

• Beitritt von 10 neuen Mitgliedstaaten zum 1. Mai 2004 
• "Scheitern" der Regierungskonferenz von Nizza im Dezember 2000 (trotz 

Verabschiedung des komplizierten Vertrages von Nizza) 
• Problem der fehlenden Bürgernähe Europas 

 
2. Die Vorschläge des Konvents für eine Europäische Verfassung 
 

• Einbeziehung der Grundrechtecharta in die Verfassung 
• Einteilung der Kompetenzen (Ausschließliche Zuständigkeit, geteilte Zuständigkeit, Ergänzende 

Zuständigkeit, Art. I-12, I-13, I-16) 
• Erhalt der Flexibilitätsklausel (I-17) 
• Klare Formulierung von Kompetenzausübungsprinzipien (begrenzte Einzelermächtigung, 

Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit, Art. I-9) − aber: widersprüchliche Formulierung der 
Wirtschaftspolitik Methode der offenen Koordinierung (Art. I-14, I) und keine Festlegung auf 
Preisstabilität • Festlegung, dass Ziele keine Kompetenzen begründen 

• Kontrolle der Subsidiarität durch Frühwarnsystem und Klagerechte (Art. I-9 III) 
• Achtung der kommunalen Selbstverwaltung (Art. I-5) 
• "Verfassungsqualität" für alle Teile des Entwurfs 
• Ausdehnung der Mehrheitsentscheidungen − aber: Beibehaltung des Einstimmigkeitsprinzips in der 

Außen- und Sicherheitspolitik und Veto-Rechte der Mitgliedstaaten nicht abgeschafft 
• Mitentscheidungsrecht des Parlaments als Regelverfahren, volles Budgetrecht − aber: keine volle 

Stellung als Parlament für das EP 
• Stärkung des Kommissionspräsidenten, Verringerung der Kommissare ab 2009 
• Schaffung eines Europäischen Außenministers − aber: "Doppelhut"- Lösung für den Außenminister 

nicht praktisch erprobt 
• Amt des Rats- und Kommissionspräsidenten könnte auch in Personalunion wahrgenommen werden! 
• Status der Kirchen festgelegt − aber: kein Gottesbezug 
• keine Rückstufung des Rates zu einer "zweiten Kammer" 
• Öffentliche Tagung der Ministerräte − aber: Aufgabe des Rats "Allgemeine Angelegenheiten und 

Gesetzgebung" 
 
 

 
II. Welche Verfassung braucht Europa? 
 
Konventsverfassung kann frühestens 2009 in Kraft treten, Verfassungsprozess nicht 
abgeschlossen 
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